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Samtgemeinde Elbtalaue 
 

Beschlussvorlage (öffentlich) (40/0043/2018) 

Datum: Dannenberg (Elbe), 30.01.2018 

Sachbearbeitung:  Frau Ringel , FD Ordnung 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung TOP 

Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Elbtalaue 17.04.2018 Vorberatung  

Rat der Samtgemeinde Elbtalaue  Entscheidung  

 

 
Wahl der Schöffinnen und Schöffen für die Amtszeit 2019 - 2023 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat schlägt die in der anliegenden Liste aufgeführten Bewerber für das Schöffenamt vor. 
 
 
 
Sachverhalt: 
In diesem Jahr findet die Schöffenwahl für die Amtszeit 2019 – 2023 statt. Dafür sind Aufrufe für 
Bewerbungen in den Medien erfolgt. Von der Samtgemeinde Elbtalaue sind 20 Personen vorzuschlagen. 
 
Voraussetzungen für eine Berufung in das Schöffenamt sind  

a) Deutsche Staatsangehörigkeit 
b) zwischen 25 und 69 Jahre alt, 
c) Wohnsitz im Samtgemeindegebiet, 
d) nicht vorbestraft, 
e) nie Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes der DDR, 
f) keine Insolvenz oder eidesstattliche Versicherung über das eigene Vermögen 
g) gesundheitlich zu mehrstündigen und mehrtägigen Hauptverhandlungen in der Lage. 

 
Bis zum 01.07.2018 sind Vorschläge für das Schöffenamt zu beschließen und beim Amtsgericht 
einzureichen. Dort entscheidet der Wahlausschuss über die Berufung zur Schöffin oder zum Schöffen. Die 
Bewerbungen sind in der anliegenden Liste aufgeführt. Bewerbungen als Jugendschöffin oder 
Jugendschöffe werden beim Landkreis Lüchow-Dannenberg eingereicht und dort vom Jugendhilfeausschuss 
beschlossen.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung: 

 keine  
 
 
 
Anlagen: 

 Vorschlagsliste 
 
 
 
 
 
 


	Datum
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

